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2. Änderungssatzung zur Verbandssatzung 
 des Trinkwasserzweckverbandes Zörbig 

vom 21.11.2005 
 
 

 
Auf der Grundlage der Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt (GO-LSA) in der 
jeweils gültigen Fassung in Verbindung mit dem Gesetz über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit (GKG-LSA) in der jeweils gültigen Fassung beschließt die 
Verbandsversammlung des Trinkwasserzweckverbandes Zörbig in ihrer öffentlichen Sitzung 
am 02.12.2009 die folgende 2. Änderungssatzung der Verbandssatzung: 
 
 
 

Artikel I 
 
 

1. § 1 Absatz 4 erhält folgenden neuen Wortlaut: 
 
 Mitglieder des Verbandes sind die Stadt Zörbig mit den Ortschaften Göttnitz, Löberitz, 
Quetzdölsdorf, Schrenz, Spören, Stumsdorf und Zörbig sowie die Stadt Südliches 
Anhalt mit den Ortschaften Riesdorf und Zehbitz. 
 
 

2. § 1 Absatz 5 wird wie folgt geändert: 
   
Das Verbandsgebiet umfasst die Gebiete der Verbandsmitglieder mit den in § 1 
Absatz 4 genannten Ortschaften. 

 
 

3. § 6 Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt geändert:  
 

Die Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld. 
 
 

4. § 11 Absatz 1 erhält folgenden Wortlaut: 
 

Für den Verband gelten die Vorschriften über die Wirtschaftsführung und das 
Rechnungswesen der Eigenbetriebe nach dem Dritten Buch des 
Handelsgesetzbuches. 

 
 

5. § 14 Absatz 1 erhält folgende neue Fassung: 
 

Soweit nicht Rechtsvorschriften besondere Regelungen treffen, erfolgen die 
gesetzlich erforderlichen  Bekanntmachungen im Amtsblatt des Landkreises Anhalt- 
Bitterfeld. Alle übrigen Bekanntmachungen erfolgen in den Amtsblättern der Stadt 
Südliches Anhalt sowie der Stadt Zörbig. 

 
 

6. § 14 Absatz 2 entfällt. 
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Artikel II 
 
 
Die 2. Änderungssatzung tritt am 01.01.2010 in Kraft.  
 
 
Zörbig, den 03.12.2009 
 
 
 
 
 
gez. Eschke 
Verbandsgeschäftsführer      Siegel  
Trinkwasserzweckverband Zörbig 
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